
SGB VII § 23, Abs. 2 

2) Die Unfallversicherungsträger haben die unmittelbaren Kosten ihrer Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen sowie die erforderlichen Fahr-, Verpflegungs- und 

Unterbringungskosten zu tragen. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Ersthelfer, die 

von Dritten durchgeführt werden, haben die Unfallversicherungsträger nur die 

Lehrgangsgebühren zu tragen. 

 


